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Das Schiedsgericht der Schifferbörse  
Mit dem institutionellen Schiedsgericht der Schifferbörse können Streitigkeiten außerge-
richtlich, auf partnerschaftlichem Wege, mit Unterstützung anerkannter Fachleute, unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit, im Kreise der Betroffenen geregelt und abschließende pra-
xisorientierte Lösungen erreicht werden.  
 
Zuständigkeit des Schiedsgerichtes  
Die primäre Zuständigkeit liegt in der Lösung von Konflikten, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Binnenschifffahrt. Grundsätzlich kann das Schiedsgericht für alle Streitigkeiten 
der Parteien im Bereich Binnenschifffahrt und Wasserstraßen in Anspruch genommen wer-
den. 
 
Vorteile der Anrufung des Schiedsgerichts  
Durch die flexible Auswahl von Schiedsrichtern wird sichergestellt, dass jemand entschei-
den wird, der über umfassende Expertise und Erfahrung im jeweiligen Bereich der Streitfälle 
verfügt. Durch das Schiedsverfahren können praxisfreundliche und rechtskräftige Lösungen 
erzielt werden. Verfahrensbeschleunigung und Schnelligkeit sind durch die abschließende 
Wirkung des Schiedsspruches und meist schnellere Abwicklung im Vergleich zu staatlichen 
Gerichten realisierbar. Dadurch ist ein Schiedsverfahren in der Regel kostengünstiger. 
Durch den Ausschluss der Öffentlichkeit bzw. die Verschwiegenheitsverpflichtung der Teil-
nehmer ist der Grundsatz der Vertraulichkeit gewährleistet. Weiterhin ist eine geringere Be-
lastung für die Geschäftsbeziehung vorteilhaft, da die Führung eines Schiedsverfahrens 
kaufmännischen Wurzeln entspringt und somit in der Tradition der Schifferbörse steht.  
 
Anrufung des Schiedsgerichtes  
Damit das Schiedsgericht angerufen werden kann, müssen die Streitparteien sich vorab auf 
die Schiedsgerichtsbarkeit als Entscheidungsinstrument einigen. Es ist eine Schiedsverein-
barung notwendig, um die Zuständigkeit des Schiedsgerichtes der Schifferbörse zu Duis-
burg-Ruhrort e.V.  zu regeln. Eine solche Vereinbarung kann sowohl vor, als auch nach 
Eintritt eines Streitfalls getroffen werden. Der Kläger hat die Klage bei der Schifferbörse 
einzureichen. Das schiedsrichterliche Verfahren beginnt mit Zugang der Klage bei der Schif-
ferbörse.  
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Zusammensetzung des Schiedsgerichtes  
Das Schiedsgericht besteht grundsätzlich aus drei Schiedsrichtern, wobei jede Streitpartei 
einen Schiedsrichter benennen kann. Mehrere Kläger haben gemeinsam einen Schiedsrich-
ter zu bestellen. Dies gilt ebenso für mehrere Beklagte. Bei einem Streitwert von unter 
25.000,- Euro wird nur ein Schiedsrichter eingesetzt. Diese Regelungen gelten, sofern die 
Parteien nichts anderes vereinbart haben. Die Schifferbörse hält für die Benennung der 
Schiedsrichter ein Tableau anerkannter Fachleuten vor. Diese haben ihre Bereitschaft zur 
Mitwirkung bereits erklärt. Die Parteien sind bei der Auswahl ihrer Schiedsrichter frei. Die 
Schiedsrichter müssen die Grundsätze der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit erfüllen.  
 
Gebühren des Schiedsgerichtes  
Die Gebühren für das Schiedsverfahren sind abhängig vom Streitwert des Verfahrens, der 
Anzahl der Streitparteien, Zeit und Arbeitsaufwand, insbesondere bei einer umfangreichen 
Beweisaufnahme, und zusätzlichen Aufwendungen, beispielsweise Übersetzerdienstleis-
tungen. Die genauen Gebühren des Verfahrens regelt die Schiedsgerichtsordnung. 

 
Entscheidungsfindung des Schiedsgerichtes 
Das Schiedsgericht hat den zugrundeliegenden Sachverhalt zu ermitteln, um eine Entschei-
dung zu treffen. Hierzu kann das Schiedsgericht Anordnungen treffen, die Streitparteien 
anhören, Zeugen und Sachverständige vernehmen und die Vorlage von Unterlagen anfor-
dern. Weiterhin kann das Schiedsgericht, sofern nicht anders vereinbart, Sachverständige 
für die Erstellung eines Gutachtens bestellen. Das Schiedsgericht entscheidet in der Regel 
aufgrund einer mündlichen Verhandlung. Die Streitparteien können während des Verfah-
rens durch juristischen Beistand begleitet werden. 
 
Abschluss des Schiedsverfahrens  
Das Verfahren kann jederzeit durch einen Vergleich beendet werden. Wird kein Vergleich 
erzielt, steht am Ende des Verfahrens ein verbindlicher Schiedsspruch, der dieselbe Wir-
kung wie ein Gerichtsurteil für die Parteien hat. Mit dem Schiedsspruch der ersten und ein-
zigen Instanz ist der Streit endgültig entschieden.  
 
Unabhängigkeit des Schiedsgerichtes  
Die organisatorische Abwicklung des institutionellen Schiedsgerichts der Schifferbörse zu 
Duisburg-Ruhrort e.V. wird durch die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer zu 
Duisburg-Wesel-Kleve unterstützt.  
 
Kontakt 
Dr. Frank Rieger 
Tel.: 0203-2821-279 
E-Mail: rieger@niederrhein.ihk.de 
Geschäftsbereich Recht & Steuern  
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg 


